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Begründung 
 
1. Das Plangebiet - Lage und räumlicher  Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet liegt auf der Gemarkung der Gemeinde Salem im Teilort 
Mittelstenweiler und grenzt an den südlichen Ortsrand an. Es umfasst eine 
Fläche von ca. 1,41  ha und wird begrenzt  
 

• im Norden von der Straße „Zum roten Torkel“ und der daran 
anschließenden Bebauung, 

• im Westen von der Bergstraße, 
• im Süden von landwirtschaftlichen Nutzflächen – Acker, 
• im Osten von einem bebauten Grundstück und landwirtschaftlichen 

Nutzflächen – Acker. 
 
Das hängige Gelände weist eine ausgeprägte West - Südwestexposition auf und 
steigt von ca. 438.00 m ü. NN im Westen auf bis zu 453.00 m ü. NN im Osten. 
 
Das Plangebiet umfasst die Grundstücke: 
 
Fl. St. Nr. 173/3 = 4.523 m2 - landwirtschaftliche Nutzfläche – Acker 
Fl. St. Nr. 173 (Teilfläche) 

 = 6.785 m2 - landwirtschaftliche Nutzfläche – Acker 
 

sowie eine Teilfläche der Straße „Zum roten Torkel“. 
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2.  Planungserfordernis + Planungsziele 
 
Mit der vorliegendem Planung sollen die Grundlagen für die Ausweisung eines 
kleinen Wohngebietes am südlichen Ortsrand von Mittelstenweiler geschaffen 
werden. Es dient vorwiegend der Eigenentwicklung des ländlich geprägten 
Teilortes. Baustruktur und Grundstücksgrößen sollen vor allem jüngeren Familien 
mit Kindern  die Errichtung eines Hauses ermöglichen.  
 
 
3. Einordnung in den Flächennutzungsplan +  

bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Salem – 
Frickingen – Heiligenberg  ist der Geltungsbereich als Wohnbaufläche 
ausgewiesen. Die vorliegende Planung ist aus dem FNP entwickelt. 
 

 
 
 
3.1 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 
 
Im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg ist Salem dem „ländlichen 
Raum im engeren Sinne„ und dem Mittelbereich Überlingen zugeordnet. 
 
 
3.2 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 
 
Salem liegt an der im Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben 
dargestellten Entwicklungsachse (4) „Überlingen – Salem – Markdorf – 
Friedrichshafen – Kressbronn und ist als Kleinzentrum ausgewiesen. 
 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb der im Regionalplan 
dargestellten, südlich von Mittelstenweiler verlaufenden  regionalen Grünzüge. 
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4.  Bestand / Nutzung 
 
Das Plangebiet wird derzeit nahezu ausschließlich als landwirtschaftliche 
Nutzfläche – Acker genutzt.  
 

 
4.1.  Schutzgebiete 
 
Das Plangebiet ist von keinerlei Schutzausweisung betroffen.   
 
 
4.2.  Denkmalschutz 
  
Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes sowie in Sichtweite finden sich keine 
eingetragenen Kulturdenkmäler.  
 
 
5.  Planung 
 
 
5.1. Art und Maß der Nutzung 
 
Die Bauflächen werden ausgewiesen als  
 
• WA = Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 
 

 
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der 
 
• Grundflächenzahl (GRZ) / Geschossflächenzahl (GFZ) 
Die ausgewiesenen Werte orientieren sich an der vorhandenen Bebauung, der 
angestrebten Nutzungsstruktur und an der sensiblen landschaftlichen Situation 
am gut einsehbaren Ortsrand. 
 
• Höhe der baulichen Anlagen 
Es wird eine maximale Gesamthöhe festgesetzt, innerhalb derer im WA die ein- 
oder zweigeschossige Bebauung zugelassen ist. Diese Festsetzung bietet 
einerseits ein hohes Maß an Gestaltungsspielräumen, gleichzeitig besteht für die 
Grundstückseigentümer Planungssicherheit bezüglich der möglichen Bebauung 
der Nachbargrundstücke. Bezugshöhe ist die Erdgeschoss – Fußbodenhöhe, die 
für jedes Baugrundstück  festgelegt ist. 
 
• Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten 
Im Allgemeinen Wohngebiet wird die höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten 
auf 2 WE je Gebäude festgesetzt, um eine unerwünschte Verdichtung mit der 
sich dadurch verschärfenden Stellplatzproblematik zu vermeiden. 
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Im Plangebiet werden außerdem ausgewiesen: 
 
• Öffentliche Grünflächen am südlichen Ortsrand, 
• private Grünflächen, 
• Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung als verkehrsberuhigte 

Wohnstrasse, 
• Pflanzgebote für Bäume, 
• Retentions- und Ableitungsmulden für Regenwasser, 
• Leitungsrechte, 
• Sichtdreiecke an Straßeneinmündungen. 
 
5.2. Bebauung 
 
Die Neubebauung im Plangebiet orientiert sich an der vorhandenen Bebauung 
und rundet die Ortslage ab. Der südliche Rand der Bebauung an der Bergstraße 
wird aufgenommen, wobei sich die Bebauungstiefe bis hin zur einzeiligen 
Bebauung im Südosten des Plangebietes verringert. Nach Süden orientiert sich 
die Planung an der  Topographie und ist an den Höhenlinien ausgerichtet. 
 
 

 
 
Es sollen vorwiegend Einzel- und Doppelhäuser erstellt werden, wobei die 
Baufenster so bemessen sind, dass auch Hausgruppen möglich sind. 
 
Die  Gebäude sind größtenteils traufständig nach Süden / Südwesten  orientiert, 
um die passive Nutzung der Solarenergie zu ermöglichen (Solarthermie, 
Photovoltaik). 
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5.3. Erschließung 
 
Die Erschließung erfolgt  über die Straße „Zum roten Torkel“, die von der 
Bergstraße abzweigt. Sie wird in geringem Maße ausgebaut, wobei das 
vorhandene Straßengrundstück größtenteils ausreicht. Von der Straße zweigt 
eine weitere Erschließungsstraße nach Südwesten ab, die einen Bogen in 
südöstliche Richtung schlägt und wieder in die Straße „Zum roten Torkel“ 
einmündet. 
 
Mit der Erschließungsplanung ist das Ing.-Büro Görlitz, Überlingen, beauftragt. 
 
 
5.4. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
 
Für die Verlegung eines Regenwasserkanals wird die Festsetzung eines 
Leitungsrechtes in der Mitte des Plangebietes erforderlich. 
 
 
5.5. Ruhender Verkehr 
 
Grundsätzlich ist die erforderliche Zahl der Stellplätze auf den Baugrundstücken 
nachzuweisen. Die Ausbaubreiten der Erschließungsstraßen sind so bemessen, 
dass darüber hinaus öffentliche Stellplätze am Straßenrand angeordnet werden 
können. 
 
 
5.6. Ver- und Entsorgung 
 
Im Plangebiet sind der Bau eines Schmutzwasserkanals sowie die Verlegung der 
entsprechenden Versorgungsleitungen erforderlich, die an das örtliche Ver- und 
Entsorgungsnetz angeschlossen werden. Mit der entsprechenden Planung ist 
das Ingenieurbüro Görlitz, Überlingen, beauftragt. 
 
 
5.6.1 Regenwasserbewirtschaftung 
 
Das vorliegende Bodengutachten geht von einer geringen Versickerungsfähigkeit 
der anstehenden Böden aus, so dass entsprechend dimensionierte 
Rückhalteflächen erforderlich werden. Auf jedem Baugrundstück sind 
entsprechende Flächen nachzuweisen  deren Volumen ca. 3 m3 / 100 m2 
angeschlossene Fläche betragen soll. Sie sind in den Baugesuchen 
nachzuweisen. Die Überläufe sind an einen Regenwasserkanal anzuschließen, 
der zu einer öffentlichen Retentionsfläche im Südwesten des Plangebietes führt. 
Die Grundstücke im Süden schließen ihre Überläufe an eine Ableitungsmulde an, 
die entlang des Ortsrandes ebenfalls in die Retentionsfläche führt. 
 
 Mit der weiteren Planung ist das Ing.-Büro Görlitz beauftragt, das auch die 
Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Bodenseekreis  
vornimmt. 
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5.7. Freiflächengestaltung 
 
Entlang der neuen Anliegerstraße werden auf privaten Flächen Pflanzgebote für 
Laubbäume festgesetzt, die neben ihrer Funktion für das Straßenbild auch als 
„Hofbäume“ wirken sollen. Es  sind vorzugsweise heimische Laubbäume und 
Obst-Hochstämme zu verwenden. Fassadenbegrünung mit selbstklimmenden 
Gehölzen, Spalieren und / oder Spalierobst ist erwünscht. 
 
Für die befestigten Flächen sind möglichst wenige, einfache und 
wasserdurchlässige Materialien zu verwenden. 
 
Alle Freiflächen sollen so gestaltet werden, dass sie vielfältig erlebbar und 
möglichst uneingeschränkt als Aufenthalts- und Spielbereiche nutzbar sind. 
 
 
6. Grünordnung 
 
Ein Maßnahmenkonzept zur Grünordnung wurde begleitend zum städtebaulichen 
Entwurf erstellt und ist in die vorliegende Planung eingeflossen. Wesentliche 
städtebauliche Aspekte, z.B. 
 

• die Stellung der Gebäude unter Bezugnahme auf die Topographie, 
• die Gruppierung von Gebäuden, 
• die Anlage eines „grünen“ Ortsrandes  

 
resultieren aus dem landschaftsplanerischen Leitbild für das Gesamtkonzept. 
 
Maßnahmen der Grünordnung sind: 

 
• Private+ öffentliche  Grünflächen am südlichen Rand des Baugebietes 
 
• Pflanzgebote für Bäume entlang der öffentlichen Straßen 
 
• Weitere Pflanzgebote für Bäume im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften 
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6.1. Eingriff-Ausgleichsbilanzierung 
 
Die vorliegende Planung ist als Eingriff gem. § 21 BNatSchG zu bewerten und 
unterliegt der Eingriff-Ausgleichsregelung. Die entsprechende detaillierte 
Bilanzierung ist erfolgt.  
 
Lediglich im Schutzgut Boden kann der Eingriff nicht innerhalb des Plangebietes 
ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Ausgleichsbedarf außerhalb des 
Plangebietes von 5.000 m².  
 
Hierfür steht der Gemeinde Salem das ca. 1.15 ha große Grundstück Fl.St.Nr. 
201/3 auf der Gemarkung des Teilortes Buggensegel zur Verfügung. Für die 
Extensivierung und Weiterentwicklung dieses als Intensivgrünland genutzten 
Grundstückes liegt ein Gutachten des Ing.Büro Matscher, Salem, vor. Der durch 
die vorliegende Planung verursachte Ausgleichsbedarf wird durch die 
entsprechende Inanspruchnahme einer weiteren Teilfläche dieses 
Ausgleichgrundstückes abgedeckt.  
 
Ausgleichsgrundstück Fl.St.Nr. 201/3auf der Gemarkung Buggensegel 
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6.2. Umweltbericht 
 
Gem. § 2a (4) BauGB ist für Bauleitpläne ein Umweltbericht zu erstellen, der 
Bestandteil der Begründung wird.  
 
 
 
7. Flächenbilanz 

Fläche gesamt      14.110 m2  = 100 % 
 
 
Bauflächen / Allgemeines Wohngebiet     8.815  m2 =  63 % 
 
Neue Anlieger- / Wohnstraße im Baugebiet        890  m2 
 
Straßen Bestand („Zum Roten Torkel“)                1.065  m2 
 
Ausbau „Zum roten Torkel“           295 m2 
 
Fußweg             220 m2  
Verkehrsflächen gesamt        2.470  m2 = 17,5% 
 
Öffentliche Grünflächen mit 
Retentions- und Ableitungsmulden      1.720   m2 
 
Öffentliche Grünflächen  entlang 
der vorhandenen Straße           160  m2  
 
Private Grünflächen            945 m2 
 
Grünflächen gesamt         2.825  m2 =  20 % 
   
 
 
8. Kosten 
 
Durch die Realisierung der vorliegenden Planung entstehen Kosten für die 
Verkehrserschließung, Ver- und Entsorgung, Straßenbeleuchtung sowie 
Ausgleichsmaßnahmen. Sie können derzeit noch nicht exakt beziffert werden. 
 
 
 
Überlingen, den 26.09.07 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
Helmut Hornstein 
Freier Stadtplaner 
 

 
Salem, den 26.09.07 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
M. Härle 
Bürgermeister 




